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Das Wichtigste auf einen Blick1

•	 Die FernUniversität steht dem KI-Einsatz in der Lehre grundsätzlich offen gegenüber und betont 
dabei u. a. Transparenz, kritischen Umgang mit Daten, menschliche Kontrolle, Verantwortung 
und Weiterbildung als Leitprinzipien.

•	 Das Dokument fokussiert generative KI (v. a. Sprachverarbeitung) und ordnet die Empfehlungen 
in Nutzungspraxis, Recht/IT-Sicherheit, Ethik, Didaktik/Use-Cases, Prüfungen, Zitieren, Eigenstän­
digkeitserklärung und Barrierefreiheit.

•	 Für gute Ergebnisse beim Prompting werden u. a. Spezifität, klare Vorgaben zum Ausgabeformat, 
iteratives Nachsteuern im Dialog, Zerlegung in Teilschritte und strukturierte Prompts (z. B. mit 
Markdown/Tags) empfohlen, bei gleichzeitiger Pflicht zur kritischen Prüfung der Outputs.

•	 Rechtlich wird hervorgehoben, dass trotz dynamischer Lage geltendes Urheberrecht (UrhG), 
Datenschutzrecht (DSGVO/DSG NRW) sowie die EU-KI-Verordnung zu beachten sind und Hoch­
schulen eine risikobasierte Prüfung und anschließend eine datenschutzrechtliche Zulässigkeits­
prüfung bei der Einführung von KI-Systemen vornehmen müssen.

•	 Für dienstliche Zwecke wird (wo möglich) die Nutzung des NRW-Portals KI:connect.nrw emp­
fohlen, weil dort Rahmenbedingungen hochschulseitig geklärt sind und weniger personenbezo­
gene Daten verarbeitet werden müssen.

•	 Datenschutzseitig wird betont: personenbezogene und sonstige sensible Daten (z. B. Prüfungs­
aufgaben, Lehrmaterial, Forschungsergebnisse, Code, Finanzdaten) sollen nach Möglichkeit nicht 
in Prompts eingegeben werden, und es gilt das Gebot der Datenminimierung.

•	 Studierende dürfen grundsätzlich nicht verpflichtet werden, für Lehrzwecke private Konten bei 
externen KI-Anbietern anzulegen. Freiwillige Testszenarien erfordern echte Freiwilligkeit plus 
gleichwertige Alternativen.

•	 Urheberrechtlich stellt das Dokument klar, dass KI-Systemen nach deutschem Recht keine Urhe­
berschaft zukommt und das Einspeisen fremder (z. B. studentischer) Arbeiten ohne Zustimmung 
eine Urheberrechtsverletzung darstellen kann, während die Nutzung eigener/hochschulischer 
Materialien oft eine Einzelfallprüfung nach Rechte- und Tool-Kontext erfordert.

•	 IT- und Informationssicherheit wird als Querschnittsthema verstanden (Schutz von Informationen/
Know-how), inklusive Risiken wie KI-gestütztem Phishing, Social Engineering und (indirect) Prompt 
Injection, wobei Hosting/Intermediärfunktion von KI:connect.nrw Bedenken reduzieren kann.

1	 Die Liste wurde mit KI:connect.nrw generiert und im Anschluss auf ihre Korrektheit überprüft.
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•	 Ethisch werden u. a. Bias/Diskriminierung, ökonomische und politische Interessen der Anbieter, 
hoher Ressourcenverbrauch sowie Chancengleichheit (z. B. Paywalls vs. gleicher Zugang) als 
zentrale Reflexionspunkte genannt.

•	 Für Prüfungen wird herausgestellt, dass KI-Detektion technisch (derzeit) nicht verlässlich möglich 
und daher rechtlich kaum sanktionierbar ist, und dass Prüfungsformate stärker kompetenzori­
entiert gestaltet bzw. bei KI-Verboten faktisch überwachbar sein müssen (z. B. mündlich/hand­
schriftlich/Präsenzsettings).

•	 Lehrende dürfen KI in Prüfungsprozessen nur unterstützend nutzen (Konzeption/Bewertung 
bleibt eigenverantwortlich), und das Hochladen studentischer Leistungen zur KI-„Korrektur“ ist 
grundsätzlich zustimmungsbedürftig und darf nie alleinige Bewertungsgrundlage sein.

•	 Beim Zitieren wird empfohlen, KI-Outputs nur dann zu dokumentieren (Prompt und Output im 
Anhang), wenn der Output tatsächlich direkt/indirekt verwendet wird, und KI-generierte Inhal­
te sind nach gängigen Zitierregeln (z. B. APA 7) zu kennzeichnen, inklusive Beispielangaben.

•	 Zur Barrierefreiheit werden exemplarisch OpenAI Whisper (lokal betreibbar; FernUni-Videoplatt­
form untertitelt automatisch) und Be My AI (bildbasierte KI-Beschreibungen in der App „Be My 
Eyes“) als unterstützende, aber nicht voll ersetzende Lösungen beschrieben.
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1.	 Einleitung

Die FernUniversität steht dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Lehre grundsätzlich 
offen gegenüber. Im KI-Leitfaden werden dazu Grundsätze formuliert, die die Basis für diesen Ein­
satz bilden:

•	 Verbesserung der Bedingungen für Lernen, Lehren, Forschen und Arbeiten

•	 Technologieoffene Unterstützung für alle

•	 Transparenter Umgang mit Anwendungen und Daten

•	 Kritischer Umgang mit Anwendungen und Daten

•	 Menschliche Kontrolle

•	 Vorbild und Verantwortung

•	 Angebot und Nutzung von Weiterbildungsangeboten

Weitere Details zu den einzelnen Punkten können im KI-Leitfaden (https://e.feu.de/ki-leitfaden) 
nachgelesen werden.

Ziel der vorliegenden Handlungsempfehlungen ist es, Lehrenden und Studieren­
den im Sinne der Grundsätze des KI-Leitfadens konkrete Hinweise zur Nutzung 
von KI-basierten Anwendungen in der Lehre zu geben. Da das Thema Künstliche 
Intelligenz sehr dynamisch ist, wird dieses Dokument durch den Bereich „KI in 
der Lehre“ im Webangebot des ZLI ergänzt (https://e.feu.de/ki-in-der-lehre). Dort 
finden Sie aktuelle Hinweise auf Veranstaltungen, Use Cases, Link-Tipps und 
Einschätzungen zu einzelnen KI-basierten Anwendungen.
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Der Schwerpunkt bei den Handlungsempfehlungen wird auf die Nutzung generativer KI gelegt. Der 
größte Vorteil generativer KI liegt derzeit in der natürlichen Sprachverarbeitung. Dadurch wird die 
Kommunikation zwischen Mensch und Technologie wesentlich natürlicher und Anfragen lassen sich 
schneller und genauer beantworten. Zudem erzeugt generative KI z. B. Lehr- und Lerntexte, fasst 
diese zusammen, vervollständigt oder kürzt sie. Oder es kommen automatische Übersetzungssys­
teme zum Einsatz, die beispielsweise deutschsprachige Vorlesungen mit Hilfe von Deep Learning 
und Natural Language Processing simultan ins Englische übersetzen, oder Text-to-Speech- und 
Speech-to-Text-Anwendungen für Studierende mit Seh- oder Höreinschränkungen.

Die Handlungsempfehlungen beleuchten unterschiedliche Aspekte in folgenden Themenbereichen:

•	 Empfehlungen bei der Nutzung generativer KI-Anwendungen

•	 Rechtliche Aspekte und IT-Sicherheit

•	 Ethische Aspekte bei der Nutzung generativer KI-Anwendungen

•	 Didaktische Szenarien und Use Cases

•	 Empfehlungen für Prüfungen

•	 Empfohlene KI-Anwendungen

•	 Hinweise zum Zitieren mit und aus KI

•	 Vorschlag für eine modifizierte Eigenständigkeitserklärung

•	 Barrierefreiheit

Bei allen Themenbereichen kommt eine Reihe von Querschnittsthemen zum Tragen, deren Beach­
tung empfohlen wird.

Generell lässt sich feststellen, dass das Thema Künstliche Intelligenz aktuell in vielen Bereichen dis­
kutiert wird. Oftmals können dabei noch keine endgültigen Aussagen gemacht werden. Das gilt 
gleichermaßen für die Handhabung von KI-Anwendungen, die rasant weiterentwickelt werden, für 
die Didaktik, in der mit aktuellen KI-Anwendungen gerade viele Erfahrungen gemacht werden, wie 
auch für den Rechtsbereich, in dem häufig noch eine Rechtsprechung fehlt. Die Handlungsempfeh­
lungen können daher nur eine Momentaufnahme sein. Eine regelmäßige Aktualisierung ist notwen­
dig und wird durchgeführt.
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2.	 Empfehlungen bei der Nutzung generativer 
KI-Anwendungen

Chatbots, die auf sogenannten Large Language Models (LLMs) basieren, liefern in der Interaktion 
manchmal verblüffende Ergebnisse, weil sie nach Eingaben durch die Nutzenden – sogenannte 
Prompts – selbstständig neue Inhalte erstellen und sich ständig weiterentwickeln. Es ist daher nur 
allzu verständlich, dass wir diese Chatbots vermenschlichen. Überlegen Sie mal, wann Sie das letzte 
Mal im Gespräch von „ihm“ oder „ihr“ gesprochen haben, wenn Sie von dem Output eines Chat­
bots erzählt haben. Diese Vermenschlichung verleitet dazu, dass wir uns über seltsame oder falsche 
Outputs der Chatbots ärgern oder amüsieren. Oder wir wundern uns, warum der Chatbot sich nicht 
an Dinge „erinnert“, die wir vor einer Viertelstunde eingegeben hatten. 

Das System arbeitet aber im Grunde nur mit der Wahrscheinlichkeit, mit der Sequenzen von Wörtern 
in einer bestimmten Sprache vorkommen. Ein Large Language Model ist also in Wirklichkeit nur 
eine – allerdings sehr komplexe – Methode, Zeichenketten mit statistisch hoher Trefferquote anei­
nanderzuhängen. Es basiert auf enormen Mengen von Textdaten und auf der Methode des ma­
schinellen Lernens und ist eine Unterklasse der generativen KI.

Es existiert zunächst keinerlei Bewusstsein davon, was richtig oder falsch wäre; es existiert kein 
Gedächtnis im menschlichen Sinn. Die falschen oder seltsamen Ausgaben sind in der statistischen 
Funktionsweise begründet. Dass sich ein Chatbot an vor kurzem erwähnte Dinge nicht mehr „er­
innern“ kann, liegt daran, dass das sogenannte Kontextfenster (z. B. die letzten 1000 Zeichen) des 
Chats zu klein ist. Inputs, die aus diesem Kontextfenster fallen, werden nicht mehr „erinnert“. Die 
Anwendung überträgt jedes Mal die letzten 1000 Zeichen (je nach Anwendung und Lizenzmodell 
auch mehr oder weniger) als Zugabe zur neuen Eingabe der Nutzenden.

Darüber hinaus muss erwähnt werden, dass KI-Anwendungen ständig weiterentwickelt werden. 
Daher können die Empfehlungen in diesem Abschnitt nur als Momentaufnahmen gelesen werden, 
bei denen es gut sein kann, dass sie in einigen Wochen bereits nicht mehr gelten.

Diese Tatsachen sollten bei der Nutzung von KI-Anwendungen immer wieder in Erinnerung gerufen 
werden. Sie haben Auswirkungen darauf, welche Anweisungen (Prompts) gute Ergebnisse liefern. 
Die folgenden sechs Tipps helfen dabei.
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Tipp 1: Bei Formulierungen spezifisch sein

Ein Prompt sollte so genau wie möglich formuliert werden, um gute Ergebnisse zu erhalten. Ob der 
Prompt in ganzen Sätzen oder Stichworten formuliert wird, ist dabei zweitrangig. Beides kann auch 
gut kombiniert werden. Es sollte möglichst viel Kontext gegeben werden. Dieser Kontext kann aus 
Beschreibungen, in den Prompt kopiertem Material oder aus hilfreichen Beispielen bestehen. Wörter, 
die vage bleiben (z. B. „eher“ oder „etwa“), sollten dagegen vermieden werden. Der KI-Anwendung 
kann auch eine Rolle vorgeben werden, die sie übernehmen soll. Eine Strukturierung mit Markie­
rungen im Prompt ist dabei sinnvoll (s. Tipp 5).

Beispielformulierungen: „Handle als Expertin für XYZ und erkläre mir…“, „Formuliere eine E-Mail 
an XYZ und nehme dabei diese Beispiel-E-Mail als Vorbild: …“, „Du nimmst die Rolle einer Expertin 
für Hochschuldidaktik ein. Hilf mir dabei, einen 12-wöchigen Semesterplan für das Themengebiet 
XYZ zu erstellen. Bei XYZ geht es um…“

Tipp 2: Art der Antwort konkret bestimmen

Der KI-Anwendung sollte möglichst genau mitgeteilt werden, wie die Art der Antworten aussehen 
soll. Dabei können ruhig auch anspruchsvolle Vorgaben gemacht werden. Limitierungen gibt es 
lediglich bei der Länge der Ergebnisse (Outputs), die abhängig ist vom Tool und von der Lizenz, die 
erworben wurde. Die Arten der Antwort sind abhängig vom Fachgebiet.

Beispielformulierungen: „Gib die Ergebnisse als Tabelle aus.“, „…als Essay im Umfang von 3000 
Wörtern.“, „Eine Liste mit 25 Punkten.“, „…als Python-Code.“

Tipp 3: Chatbot trainieren durch Interagieren

Oft sind die ersten Ergebnisse noch nicht zufriedenstellend. Daher trifft es sich gut, dass Chatbots 
dialogisch genutzt werden können. Sie können aufgefordert werden nachzubessern. Dabei muss 
allerdings bedacht werden, dass Chatbots in der Regel ein begrenztes Kontextfenster besitzen. Sie 
müssen die vorherigen Prompts und Ausgaben bei jedem neuen Prompt innerhalb eines Chats mit 
übertragen, weil sie in der Regel nichts speichern. Vorherige Ein- und Ausgaben werden als Teil des 
Prompts mit übertragen, ohne dass die Nutzenden etwas davon bemerken. Dieser „unsichtbare“ 
Kontext ist begrenzt, z. B. auf die letzten 1000 Tokens. Die Anzahl der Tokens ist in der Regel vom 
Lizenzmodell abhängig. Manchmal kann es also sein, das vergangene Prompts und Outputs aus 
diesem Kontextfenster herausfallen und das wiederum Auswirkungen auf die Qualität des Outputs 
hat. Allgemein gilt aber, dass es durchaus legitim ist, die Qualität eines Outputs durch Trail and 
Error stetig zu verbessern. Wenn alles nichts hilft, ist es manchmal auch ratsam, ein neues Chat­
fenster zu öffnen, um von Neuem zu beginnen. Oder man wechselt ganz einfach die Anwendung.
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Beispielformulierungen: „Jetzt bitte noch einmal länger“, „Sei kreativer“, „Jetzt im Stil einer Profes­
sorin“, „Führe den Punkt XYZ näher aus!“, „Begründe, warum Punkt XYZ Teil der Antwort ist.“, 
„Bitte fange ganz anders an.“

Tipp 4: Aufgaben in Teilschritte zerlegen

Größere Aufgaben können auch in Teilschritte zerlegt werden. Viele KI-Anwendungen können das 
auch selbst übernehmen, wenn man den Prompt entsprechend formuliert. Das hat den Vorteil, dass 
die limitierten Kontextfenster dadurch umgangen werden können.

Beispielformulierungen: „Ich möchte ein Buch verfassen, in welchen Schritten gehe ich vor? Skiz­
ziere mir eine Reihe an Teilaufgaben.“, „Ich plane eine Lehrveranstaltung zum Thema XYZ. Welche 
Aspekte muss ich beachten? Wie gehe ich am besten vor?“

Tipp 5: Anweisungen strukturieren

KI-Anwendungen können häufig Markdown-Auszeichnungen oder eine ähnliche Form der Aus­
zeichnung von Textpassagen verstehen. So können Prompts mit Auszeichnungen wie z. B. „# 
Überschrift“, „**Emphase**“ oder „*Bulletpoint“ versehen werden. Gleiches gilt für die Markierung 
von Kontextinformationen wie z. B. „<ROLLE>“, „<AUFGABE>“ oder „<KONTEXT>“, die auch für 
die eigene Übersicht hilfreich sein können.

Beispielformulierungen: „Dieser Prompt ist mit Mark-Down-Syntax formatiert, um Dir, dem KI-Sys­
tem, die Gliederung zu erleichtern.“
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Tipp 6: Noch mehr Tricks und Kniffe

Weitere Tricks und Kniffe sind z. B.:

•	 Die vorherigen Tipps können und sollten kombiniert werden.

•	 Nicht jede Frage benötigt einen elaborierten Prompt, manchmal genügt auch eine einfache 
Frage in einem Satz.

•	 Sollte die KI-Anwendung bei der Ausgabe abbrechen, hilft meistens die Eingabe von „Weiter“ 
im Chat-Feld.

•	 KI-Anwendungen sind nicht-deterministisch. Die erneute Eingabe des gleichen Prompts führt zu 
anderen und eventuell auch besseren Ergebnissen.

•	 Man kann sich auch mehrere Antworten auf die gleiche Frage geben lassen und dann die beste 
Antwort wählen.

•	 Wenn man nicht mehr weiterweiß, einfach die KI fragen: „Handle als Expertin im Prompt En­
gineering. Hilf mir meinen Prompt zu verbessern.“ Im Web finden sich dazu Prompts, mit denen 
man KI-Anwendungen dazu bringen kann, als Prompt Creator zu agieren.

•	 Unterschiedliche Sprachmodelle kommen fachspezifischen Anfragen unterschiedlich gut zurecht. 
Manche Systeme (wie z. B. KI:connect.nrw oder ChatAI) bieten den Nutzenden verschiedene 
Sprachmodelle zur Auswahl an. Es lohnt sich häufig, die Ausgaben von mehreren Sprachmodel­
len miteinander zu vergleichen.

Ganz wichtig: Bei den Outputs kann man sich nie sicher sein, dass sie wirklich den Tatsachen ent­
sprechen. Probleme mit falschen Informationen, Diskriminierung und Bias tauchen immer wieder 
auf, ganz gleich wie elaboriert der Prompt ist und wie sorgfältig die Angebote versuchen, falsche 
oder ethisch bedenkliche Outputs zu vermeiden. Daher müssen Outputs immer genau geprüft 
werden.

Weitere Beispiele für erprobte Prompts können im offenen Prompt-Katalog des Prompt-Labors des 
KI-Campus gefunden werden: https://coda.io/@kic/prompt-katalog. Die Sammlung ist speziell für 
die Hochschullehre ausgerichtet und wird kontinuierlich erweitert. Wer tiefer in die Optimierung 
von Prompts einsteigen möchte, kann dazu den Kurs „Prompt-Labor: Generative KI in der Hoch­
schullehre – Grundlagen“ des KI-Campus belegen: https://ki-campus.org/lernangebote/kurse/
prompt-labor-hochschullehre-grundlagen 

Wenn Sie diese Tipps direkt umsetzen möchten, nutzen Sie dazu im Zusammenhang mit Studium 
und Lehre bitte das Portal KI:connect.nrw unter https://chat.kiconnect.nrw/.
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3.	 KI-Agenten (Agentic AI)

KI-Agenten sind autonome Softwareprogramme, die ihre Umgebung wahrnehmen, Ziele verfolgen, 
Entscheidungen treffen und Aktionen über Werkzeuge ausführen. Ihre Besonderheit besteht in der 
Integration von Planungs-, Gedächtnis- und Anpassungsfähigkeiten, wodurch sie sich von reaktiven 
Chatbots unterscheiden.

Ein System wird dann als „agentisch“ bezeichnet, wenn es in der Lage ist, eigenständig zu planen, 
spezifische Werkzeuge einzusetzen und kontinuierlich zu iterieren.

Multi-Agent-Systeme (MAS) finden insbesondere bei komplexen, mehrstufigen Aufgaben Anwen­
dung, die in verschiedene Schritte unterteilt und von KI-Agenten mit unterschiedlichen Rollen aus­
geführt werden können. 

Als Beispiel kann die parallele Durchführung von Recherche, Analyse und Validierung genannt wer­
den. Unterstützung von Bildungsprozessen stellen ein denkbares Szenario im Hochschulbereich dar. 

Agentic Browser sind KI-gestützte Webbrowser, die autonome Agenten einsetzen, um Nutzerauf­
gaben wie das Navigieren auf Websites, Ausfüllen von Formularen oder das Erledigen von komple­
xeren Aufgaben (z. B. Buch aus der Bibliothek abrufen, Online-Fragebögen beantworten) selbst­
ständig zu übernehmen. Sie interpretieren natürliche Sprache, planen Schritte und interagieren direkt 
mit Webinhalten.

Neben diesen Potentialen steigen aber auch die Anforderungen an IT-Sicherheit, Datenschutz und 
Transparenz von Entscheidungen. Da agentische Software-Systeme eigenständig handlungsfähig 
sind, kann es auch zu Fehlhandlungen (z. B. ungewollten Versenden von E-Mails, unberechtigter 
Datenzugriff oder falsche Einstellungen in Systemen) kommen, die durch eine strikte Überwachung 
der agentischen Systeme vermieden werden kann. Ein großes Sicherheitsrisiko stellt der mögliche 
Zugriff auf für die Ausführung benötigte Daten wie z. B. Passwörter dar.
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Für eine Nutzung von KI-Agenten gelten daher eine Reihe von Prinzipien, die unbedingt beachtet 
werden müssen, um rechtliche Probleme zu vermeiden.

•	 „Human-in-the-Loop“ als Standard
	� KI-Agenten dürfen ohne die explizite Freigabe durch Menschen keine Aktionen ausführen, die 

Auswirkungen auf externe Softwaresysteme (z. B. E-Mail, Datenbanken, Systemeinstellungen) 
haben. Sie müssen durch Personen überwacht werden, idealerweise durch dokumentierte Frei­
gabeabläufe.

•	 Datensparsamkeitsprinzip
	� Ebenso wie bei anderen Softwaresystemen gilt auch bei KI-Agenten das Datensparsamkeitsprinzip, 

das besagt, dass nur die Daten weitergegeben werden sollten, die für die Ausführung bestimmter 
Aktionen unbedingt notwendig sind.

•	 Nachvollziehbarkeit und Dokumentation
	� Bei einer Nutzung von KI-Agenten ist es im Sinne der KI-Verordnung der EU unerlässlich zu 

dokumentieren, welche Schritt wann von welchem Softwaresystem ausgeführt wurden. 

KI-Agenten sollten nicht einfach „probeweise“ genutzt werden. Bitte wenden Sie sich an das ZLI 
unter zli@fernuni-hagen.de, um sich dazu beraten zu lassen.

Weitere Informationen:
•	� Göllner et al. (2026): Agentische KI im Hochschulsystem. Hochschulforum Digitalisierung. 
	� https://hochschulforumdigitalisierung.de/wp-content/uploads/2026/04/Agentische-KI-im-Hoch­

schulsystem.pdf
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4.	 Rechtliche Aspekte und IT-Sicherheit

Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass viele rechtliche Fragen zu KI-Anwendungen mo­
mentan noch nicht geklärt sind. Ein Rechtsgutachten des Projekts KI:edu.nrw beleuchtet einige 
urheber- und prüfungsrechtliche Fragen im Umgang mit KI-Anwendungen an der Hochschule: 
https://doi.org/10.13154/294-9734. Das Bundesministerium für Justiz hat im März 2024 ein Doku­
ment mit häufigen Fragen zu KI und Urheberrecht veröffentlicht: www.bmj.de/SharedDocs/Down­
loads/DE/Themen/Nav_Themen/240305_FAQ_KI_Urheberrecht.pdf. Ein ebenfalls von KI:edu.nrw 
in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten vom August 2025  geht außerdem auf die Bedeutung der 
KI-Verordnung für Hochschulen ein: https://ki-edu-nrw.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/
uploads/2025/08/RechtsgutachtenBedeutungEuropaeischenKI-VerordnungHochschulen.pdf 

Prinzipiell sind die geltenden Gesetze zu beachten und anzuwenden, auch bei neuartigen Techno­
logien wie Künstliche-Intelligenz-Systeme. Zu nennen sind vor allem das Urheberrecht nach Urhe­
berrechtsgesetz (UrhG), das Datenschutzrecht gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW) sowie die KI-Verordnung der EU (KI-VO). 

4.1	 Erstellung von Konten und Erwerb von Lizenzen

Grundsätzlich sind bereits bei der Planung des Einsatzes von Programmen und IT-Systemen, also 
vor einer Beschaffung (Lizensierung), rechtliche Anforderungen zu prüfen. Neben dem Beschaffungs- 
und Lizenzrecht sind dies u. a. das Hochschul-, Dienst- und Datenschutzrecht.

Für die unbeschränkte Nutzung von KI-Anwendungen sind in der Regel Lizenzen vom Anbieter zu 
erwerben. Viele Firmen bieten einen kostenlosen Zugang mit beschränktem Funktionsumfang an. 
Dies geschieht häufig zu dem Zweck, auf interessante Funktionen hinzuweisen, die dann kosten­
pflichtig sind.

Bei kostenlosen Zugängen kann davon ausgegangen werden, dass die anbietenden Firmen auf 
andere Weise Gewinn erwirtschaften wollen. Das geschieht dann häufig durch die Zurverfügungstel­
lung von Daten durch die Nutzenden des Angebots. Beim privaten Gebrauch steht die Entscheidung 
über dessen Annahme oder Ablehnung jedem frei.

Im Hochschulkontext muss der Fokus auf die dienstlichen Zwecke von Anwendungen gelegt werden. 
So sollten die Lizenzen für jegliche Anwendungen stets mit dienstlichen (Kontakt)-Daten im Rahmen 
der Hochschule bezogen werden. Es soll vermieden werden, dass mit privaten Kontaktdaten oder 
Finanzdaten (z. B. Kreditkarte) Lizenzen für die Lehre erworben werden.
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Seit Juli 2025 können alle Angehörigen der FernUniversität das NRW-weite Portal KI:connect.nrw 
(https://chat.kiconnect.nrw/) verwenden. Sie können sich dazu mit ihren FernUni-Nutzungsdaten 
einloggen. Es wird aus rechtlichen Gründen empfohlen, wenn möglich für dienstliche Zwecke diese 
Anwendung zu nutzen. Weitere Informationen zur Anwendung finden Sie unter www.fernuni- 
hagen.de/zli/produkte/weitere-tools/ki-connect-nrw.

4.2	 Datenschutzrecht

Bei der Nutzung von KI-Anwendungen ist in vielen Fällen unklar, welche Daten in welcher Form 
verarbeitet werden. Die Firmen, die KI-Anwendungen anbieten, machen die Verarbeitung von Da­
ten meist nur oberflächlich transparent. Umso mehr sollte bei der Nutzung darauf geachtet werden, 
welche Daten in das Programm eingegeben werden.

Sobald personenbezogene Daten berührt sind, ob für die Geschäftsabwicklung (also die Lizensierung 
und Registrierung) oder bei der Datenverarbeitung durch Eingabe in und/oder Ausgabe aus einem 
Anwendungssystem, sind die Anforderungen der datenschutzrechtlichen Vorschriften einzuhalten.

Die Hochschule ist die Verantwortliche Stelle im Sinne des Art 4 Nr. 7 DSGVO. Da die Lehrenden 
für den Inhalt und die Ausgestaltung ihrer Lehrveranstaltung verantwortlich sind, tragen diese die 
Verantwortung für die Einhaltung des Datenschutzes. Dies gilt bis hin zu allen TeilnehmerInnen der 
Lehrveranstaltung.

Dazu sind neben den Lizenz- und Serviceverträgen mit den Anbietern der KI-Anwendungen auch 
Datenschutzvereinbarungen gemäß der DSGVO abzuschließen. Es ist also zu prüfen, ob eine Auf-
tragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) oder gar eine Gemeinsame Verantwortung (Art. 26 DSGVO) für 
die Datenverarbeitung vorliegt. Bei Datentransfers in Drittstaaten außerhalb der EU, die bei vielen 
KI-Anbietern erfolgt, müssen die weiteren Anforderungen nach Art. 44 ff. DSGVO beachtet werden. 
Bei Anbietern aus Drittstaaten, für die ein Angemessenheitsbeschluss für das Datenschutzniveau 
(Art. 45 DSGVO) existiert, müssen die entsprechenden Voraussetzungen geprüft und erfüllt werden. 
Bei allen anderen Anbietern sind die Vorgaben des Art. 46 DSGVO zu den sogenannten Standard­
datenschutzklauseln zu beachten.

Das bedeutet, dass die Bedingungen der Anbieter für deren Lizenz- und Service-Verträge genau 
geprüft und gegebenenfalls angepasst werden müssen, um rechtskonform handeln zu können.
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4.2.1	 Verarbeitung personenbezogener Daten

Hinweise zu verpflichtenden Lehrveranstaltungen und freiwilligen Zusatzangeboten

In der Hochschullehre muss stets unterschieden werden zwischen a) verpflichtenden Lehrveranstal­
tungen und zugehörigen informationstechnischen Programmen und b) freiwilligen Zusatzangeboten.

Bei a) müssen alle rechtlichen Anforderungen für eine zulässige Datenverarbeitung durch die Hoch­
schule und ihre Beschäftigten erfüllt sein. Die Anwendungen werden von der Hochschule für die 
Lehre zur Verfügung gestellt und sie übernimmt die Verantwortung dafür. Die Studierenden können 
bzw. müssen diese Anwendungen im Rahmen der Lehre nutzen. Hierfür ist keine Einwilligung not­
wendig, weil es zur verbindlichen curricularen Lehre gehört. (Beispiele: das Lernmanagementsystem 
Moodle, das Belegen und die Verwaltung von Lehrveranstaltungen im Virtuellen Studienplatz VU)

Bei b) ist die Hochschule ebenfalls für die rechtliche Konformität der Anwendungen verantwortlich. 
Allerdings kann es ggf. Abweichungen der Anwendungsszenarien geben, also Lehrangebote au­
ßerhalb des verpflichtenden Curriculums (Beispiel: Angebote bei StudyFIT). Sofern hierzu personen­
bezogene Daten erforderlich sind, muss eine Einwilligung erfolgen.

Die Hochschule und somit auch die Lehrenden darf/dürfen also keine Angebote mit informations­
technischen Anwendungssystemen anbieten, die nur rechtswidrig verwendet werden können, 
unabhängig davon, welcher Rechtsbereich berührt ist (Urheber-, Datenschutz-, Lizenzrecht, usw.).

Eingabe von Daten in die Befehlszeile (sog. Prompts)

Es soll vermieden werden, personenbezogene Daten oder sonstige sensible Daten für die Abfrage 
(sog. Prompts) in die KI-Anwendungen einzugeben.

Bei personenbezogenen Daten muss vorab eine Einwilligung der betroffenen Person (Art. 6 Abs. 1 
lit. a) i.V.m. Art. 7 DSGVO) eingeholt werden. Es wird jedoch kaum möglich sein, die Datenverar­
beitung für die Betroffenen in transparenter Form darzustellen, da sie für die Anwender*innen von 
öffentlich zugänglichen KI-Anwendungen letztlich nicht durchschaubar ist („Black Box“).

Sensible Daten können schützenswerte Daten jeglicher Art sein, z. B. Programmcode, Forschungs­
ergebnisse, urheberrechtlich geschützte Werke wie Lehrmaterial, Prüfungsaufgaben, Finanzdaten, 
usw.
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Es empfiehlt sich insbesondere, die folgenden Aspekte zu beachten.

1. Lehrende und Lehrauftrag

Die Anwendungsprogramme für die tägliche Arbeit von Lehre und Lernen stellt i.d.R. die Dienst­
stelle und diese müssen (siehe oben) immer rechtskonform einsetzbar sein. Darüber hinaus sind die 
Lehrenden jedoch frei zu entscheiden, welche weiteren Mittel sie für ihre Lehre einsetzen. Diese 
müssen jedoch auch rechtskonform eingesetzt werden können.

Die Thematisierung von KI-Anwendungen stellt insofern einen Teil des dienstlichen Auftrags von 
Lehrenden dar, als dass sie für die berufliche Zukunft der Studierenden zukünftig einen wichtigen 
Anteil spielen werden. Die Lehrenden können die Handhabung von KI-Anwendungen aber nur dann 
richtig beurteilen, wenn diese KI-Anwendungen auch tatsächlich eingesetzt werden können. Des­
halb können Lehrende diese KI-Programme sowohl selbst ausprobieren, um Inhalte, Methoden, 
Szenarien, usw. für ihre fachbezogene Lehre oder allgemeine didaktische Verfahren zu entwickeln. 
Zudem können sie KI-Anwendungen auch in ihren Lehrveranstaltungen verwenden, unter Beachtung 
weiterer Anforderungen (siehe dazu die weiteren Informationen in dieser Handreichung).

Zudem sollte mit den Beschaffungs- und Lizenzstellen oder innerhalb des Lehrgebiets bzw. der 
Fakultät geklärt werden, ob und welche Lizenzen bereits vorhanden oder erworben werden könnten.

2. Studierende und Studium

Die Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten von Studierenden für die Zwecke der Lehre 
muss stets rechtskonform stattfinden. Das heißt, dass die Nutzung der Anwendungen i.d.R. für alle 
gleichermaßen gelten muss, und deswegen durch ausreichende Rechtsgrundlagen für alle verpflich­
tend ist. Es handelt sich sozusagen um „geprüfte“ Anwendungen bezüglich der Funktionen zur 
Aufgabenerfüllung, der Kompatibilität mit der IT-System-Landschaft, der Rechtskonformität, der 
Finanzierung, der Bedienbarkeit, usw. Nur durch diese Verpflichtung auf gewisse Inhalte, Abläufe, 
Verfahren, Anwendungssysteme und Teilnahme kann im Sinne der rechtlichen Konformität ord­
nungsgemäße Lehre durchgeführt werden. In der Lehre darf die Freiwilligkeit der Studierenden 
aufgrund der Asymmetrie der Machtverhältnisse zwischen der Institution Hochschule und den 
einzelnen Studierenden nur in Ausnahmefällen angewandt werden.

Hierbei ist zu beachten, dass eine datenschutzrechtliche Einwilligung von Studierenden im Rahmen 
des Studiums nur gegenüber der Hochschule erfolgen muss, denn die Hochschule ist verpflichtet 
die notwendigen Anwendungsprogramme zur Verfügung stellen. Hierzu ist ein Management der 
Einwilligungen notwendig, weil damit weitere Rechte der Betroffenen zusammenhängen.
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Solange keine zugelassene Anwendung existiert, gilt folgendes: Die Einwilligung der Studierenden 
darf nicht auf Aufforderung der Hochschule gegenüber den Anbietern eines Anwendungsprogramms 
oder IT-Dienstes erfolgen. Daher kann von Studierenden nicht verlangt werden, dass sie sich z. B. 
ein Konto bei einem Anbieter von KI-Anwendungen anlegen müssen. Denn das würde die Studie­
renden dazu verpflichten, einen privaten Lizenzvertrag mit einem Anbieter abzuschließen. Dieser 
Lizenzvertrag könnte unter Umständen nicht rechtskonform sein, da er beispielsweise den Daten­
transfer in einen Drittstaat ohne ausreichendes Datenschutzniveau vorsieht. Wenn einzelne Studie­
rende sich weigern dies zu tun, gibt es keine Gleichheit in der jeweiligen Lehrveranstaltung. In der 
Praxis wird es vorkommen, dass Studierende privat und auch für ihr Studium KI-Programme und 
Dienste nutzen. Dennoch dürfen sie nicht durch die Hochschule verpflichtet werden für Zwecke der 
Lehre, diese Dienste unter Angabe ihrer personenbezogenen Daten zu verwenden.

Anwendungsszenarien in der Lehre zum „Ausprobieren“ können also in Ausnahmefällen und nur 
auf Basis von Freiwilligkeit stattfinden. Immer unter der Prämisse, dass hierzu kein Zwang besteht 
und dass jederzeit ohne Nachteile die Zustimmung zurückgezogen werden kann. Zudem müssen 
ausreichende Alternativen gleicher oder mindestens vergleichbarer Lehrinhalte für die anderen 
Studierenden vorhanden sein (siehe die Anwendungsszenarien am Ende dieses Abschnitts).

3. Regeln bei der Nutzung festlegen

Lehrende und Studierende sollten sich bei der Nutzung von KI-Anwendungen darüber verständigen, 
zu welchem Zweck und unter Verwendung welcher Daten die Anwendungen genutzt werden. Es 
sollte darüber hinaus festgelegt werden, welche Voraussetzungen (Konten, Lizenzen, mögliche In­
halte bei den Prompts usw.) bei der Nutzung von KI-Anwendungen gelten.

4. Gebot der Datenminimierung

Laut DSGVO muss die Verarbeitung personenbezogener Daten immer auf das notwendige Maß 
beschränkt sein. Das bedeutet konkret für die Lehre, dass genau betrachtet werden muss, welche 
personenbezogenen Daten für die KI-Anwendungen übermittelt werden sollen. Das gilt sowohl für 
die Daten, die für die Erstellung eines Kontos beim Angebot hinterlegt werden müssen, als auch 
die Daten, die bei der Nutzung des Angebots eingegeben werden. Wichtig ist, dass von den über­
mittelten Daten keine Rückschlüsse auf Personen gezogen werden können. Das schließt die Über­
mittlung z. B. von Klarnamen, E-Mail-Adresse, IP-Adresse usw. aus und bedeutet, dass in den Ein­
gabebefehlen keine personenbezogenen Daten eingegeben werden dürfen.

Bei einigen KI-Programmen kann mit den höherwertigen und kostenpflichtigen Nutzungslizenzen 
im Sinne der Datenminimierung die Einstellung gewählt werden, dass die Eingabebefehle nicht zum 
weiteren Training des KI-Tools verwendet wird.
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5. Zentrales Angebot als Lösung

Die Lösung zur Erfüllung der datenschutzrechtlichen Regelungen ist die Nutzung des zentralen 
Angebots KI:connect.nrw (https://chat.kiconnect.nrw/). Dieses fungiert als „Intermediäre Instanz“, 
wodurch keine bzw. nur sehr wenige personenbezogenen Daten benötigt und verarbeitet werden 
müssen. Allen Angehörigen der FernUniversität wird daher empfohlen, wenn möglich KI:connect.
nrw für dienstliche Zwecke zu nutzen. Ausnahmen von dieser Empfehlung sind die Nutzung von 
KI-Systemen in Forschungskontexten und der Einsatz von KI-Anwendungen, bei denen die Beschaf­
fung und Nutzung wie in den Kapiteln 3.1 und 3.2 beschrieben geklärt wurden.

4.2.2	 Beispiele für gängige Anwendungsszenarien bei externen KI-Anwendungen

Soll generative KI in der Lehre thematisiert und eingesetzt werden, wird empfohlen, dass Angehö­
rige der FernUniversität die Plattform KI:connect.nrw (https://chat.kiconnect.nrw/) nutzen, da in 
diesem Fall bereits alle rechtlichen Rahmenbedingungen mit den Gremien der FernUniversität geklärt 
sind. Voraussetzung für eine rechtlich sichere Nutzung der Plattform ist die Einhaltung der Nut­
zungsbedingungen und ein verantwortlicher Umgang mit personenbezogenen Daten.

Die folgenden Anwendungsszenarien sind – mit Ausnahme des letzten Beispiels – aus datenschutz­
rechtlicher Sicht zulässig, wenn es darum geht, externe KI-Anwendungen zu nutzen. Lehrende 
und Studierende können im Rahmen der beschriebenen Szenarien KI-Anwendungen also testen.

Szenario 1
Lehrende haben ein Benutzerkonto, Studierende haben kein Benutzerkonto

•	 Die Lehrenden haben eine Lizenz und ein Benutzerkonto mit ihren dienstlichen Daten (z. B. 
dienstliche E-Mail-Adresse) bei einer KI-Anwendung.

•	 Die Lehrenden zeigen in ihrer Lehrveranstaltung den Studierenden die Funktionalität der KI-An­
wendung.

•	 Prompts der Studierenden werden von den Lehrenden eingegeben. Die Ausgaben werden allen 
Studierenden zur Verfügung gestellt.

Szenario 2
Lehrende nutzen Pseudonyme für die Anmeldung bei KI-Anwendungen

•	 Theoretisch besteht die Möglichkeit, Pseudonyme oder sogenannte Wegwerf-E-Mail-Adressen 
für eine Registrierung bei KI-Anwendungen zu verwenden.

•	 Allerdings ist zu prüfen, ob die Nutzungsbedingungen der Anbieter vorsehen, dass Pseudonyme 
oder Wegwerf-E-Mail-Adressen zur Registrierung genutzt werden dürfen.
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Szenario 3
Lehrende haben ein Benutzerkonto und fragen die freiwillige Nutzung von Studieren-
denkonten für einzelne Lehrveranstaltungen ab

•	 Lehrende fragen bei den Studierenden ab, ob sie über ein privates Benutzerkonto bei einer 
KI-Anwendung verfügen.

•	 Sofern dies bei einer ausreichend großen Anzahl von Studierenden der Fall ist, könnte das für 
Übungen in der Lehre genutzt werden, wenn keine Verpflichtung besteht.

•	 In der Lehrveranstaltung wird im Rahmen der Regeln im Umgang mit KI-Anwendungen auf die 
Freiwilligkeit der Nutzung des privaten Nutzerkontos der Studierenden verwiesen und die Zu­
stimmung eingeholt (Hinweis: Es handelt sich hier nicht um eine datenschutzrechtliche Einwilli­
gung).

•	 Studierende ohne Konto sollen in diesem Szenario bei anderen zusehen können, um eine Be­
nachteiligung zu vermeiden.

Szenario 4
Lehrende geben den Studierenden die Nutzung von KI-Anwendung vor bei der sie sich 
mit ihren personenbezogenen Daten anmelden sollen

Das ist nicht zulässig.
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4.3	 Urheberrecht

In Bezug auf das Thema Urheberrecht können im Wesentlichen vier Fragen betrachtet werden:

•	 Kann einer KI-Anwendung die Urheberschaft an einem Text zuerkannt werden?
•	 Wie sieht es mit dem Urheberrecht bei hochgeladenen oder in einen Prompt hineinkopierten 

Texten von Lehrenden, Studierenden oder Dritten aus?
•	 Können Angehörige der FernUniversität selbsterstellte Materialien in KI-Anwendungen hochladen 

und verarbeiten lassen?
•	 Welches Verhältnis zwischen Eigenleistung und KI-generierten Anteilen muss bestehen, damit 

das Ergebnis einer Person als Urheber*in zugeordnet werden kann?

Dazu gibt das Rechtsgutachten des Projekts KI:edu.nrw (https://doi.org/10.13154/294-9734) Hin­
weise, die wir hier durch Einschätzung des Justitiariats der FernUniversität ergänzt haben.

Im Fall der ersten Frage ist die Antwort eindeutig: Einer KI kann nicht die Urheberschaft an einem 
Text zuerkannt werden, da nach geltendem deutschen Recht nur natürliche Personen Urheberschaft 
zuerkannt werden kann. Das wäre nur dann der Fall, wenn der gestalterische Eingriff von Personen 
den Anteil der Anwendung gezielt steuert (vgl. Rechtsgutachten, S. 26f).

Bei der zweiten Fragestellung wäre es eine Urheberrechtsverletzung, wenn z. B. Teile einer stu­
dentischen Arbeit ohne die Zustimmung der urhebenden Person in einem Prompt genutzt werden, 
um eine Zusammenfassung der Arbeit ausgeben zu lassen, da Werke natürlicher Personen fremden 
Urheberrechten unterliegen.

Wie sieht es aber nun mit selbsterstellten Materialien aus? Dürfen diese in KI-Anwendungen 
hochgeladen werden, um daraus weitere Materialien wie z. B. Lernkarten, Podcasts oder andere 
didaktische Formate zu erstellen?

Diese Fragen lassen sich nur abstrakt mit einigen Differenzierungen beantworten, denn sie sind 
abhängig von der Urheberschaft und den verwendeten KI-Anwendungen.

Grundsätzlich kommen unterschiedliche Dimensionen bei diesen Fragen zum Tragen:

•	 Wer nutzt ein Material in einer KI-Anwendung?
	 (Professor*innen; Mitarbeitende; Studierende)

•	 Welche Urheberschaft besteht beim verwendeten Material?
	� (Lehrgebietsleitungen; Mitarbeitende; Materialien, die über Werkverträge bzw. von Lehrbeauf­

tragten erstellt wurden; Lizenzmaterial; Unterlagen, die über § 60a UrhG lizenziert sind; außerdem 
Mischungen aus den genannten Varianten)

•	� In welcher KI-Anwendung werden die Materialien genutzt?
	� (Anwendungen, die auf FernUni-eigener Infrastruktur betrieben werden; KI:connect.nrw; kom­

merzielle Anwendungen im EU-Rechtsraum; kommerzielle Anwendungen außerhalb des 
EU-Rechtsraum)
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Professor*innen können von ihnen selbst erstellte Lehrmaterialien grundsätzlich in KI-Systemen 
nutzen, weil die Urheberrechte regelmäßig originär bei ihnen liegen. Sofern die Übertragung von 
Nutzungsrechten nicht über arbeits- oder dienstrechtliche Regelungen stattgefunden hat, was jedoch 
üblich ist, sind auch nur sie als urhebende Personen berechtigt, dies zu tun. Sollten also bspw. Stu­
dierende planen, Lehrmaterialien in einer KI-Anwendung verarbeiten zu lassen, würden sie die 
vorherige Übertragung der Nutzungsrechte durch die Rechteinhabenden benötigen.

Es ist zudem zu bedenken, dass nicht jeder Studienbrief aus eigens erzeugtem Material der Lehrge­
bietsleitungen besteht. Darunter befindet sich Material von Mitarbeitenden der Lehrgebiete, Lizenz­
material, über Werkverträge und Lehrbeauftragte erzeugtes Material und Unterlagen, die über § 
60a UrhG lizenziert sind.

Mitarbeitende übertragen die Nutzungsrechte an von ihnen erstellte Materialien in aller Regel an 
die FernUniversität. Ebenso verhält es sich mit werkvertraglich beschafftem Material. Lizenzmateri­
al sollte in der Regel über die Nutzungsrechte für Lehre und Forschung auch in KI-Anwendungen 
verwendet werden können, solange es sich um ein abgeschlossenes System wie KI:connect.nrw 
handelt. 

Die Frage, wer welche Materialien in welcher Anwendung nutzen kann, lässt sich daher nur durch 
eine Einzelfallprüfung beantworten.

Die vierte Frage lässt sich nicht so eindeutig beantworten. Dazu heißt es im Rechtsgutachten des 
Projekts KI:edu.nrw:

„Arbeitet die Software […] autonom auf Grundlage künstlicher neuronaler Netze, wird 
der schöpferische Einfluss des Menschen weiter zurückgedrängt. Moderne KI-Programme, 
wie beispielsweise ChatGPT, verlangen oft nur einen Arbeitsbefehl, einen sog. „Prompt“. 
Die restliche Arbeit leistet die KI allein. Wird der Text vom Menschen nicht mehr verändert, 
bleibt […] nur der Prompt als Anknüpfungspunkt für die menschliche schöpferische Leis­
tung. Das wird regelmäßig nicht genügen, um einen Urheberrechtsschutz zu bejahen, da 
sich die wesentlichen gestalterischen Entscheidungen aus den Berechnungen des KI-Pro­
gramms ergeben. Erst, wenn entweder ein solch detaillierter Prompt oder eine Verkettung 
stark steuernder Prompts vorliegen, dass diese alle wesentlichen Gestaltungsentscheidun­
gen vorgeben und das KI-Programm nur als ausführendes Instrument erscheint, oder die 
Nutzer:in den generierten Text im Sinne eines Denkanstoßes weiterbearbeitet, kann von 
einem urheberrechtlich geschützten Werk ausgegangen werden. Die Grenze ist hier also 
fließend.“ (Rechtsgutachten, S. 25f)

Weitere Informationen:
•	� www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/kuenstliche-intelligenz-und-das-urheber­

recht_216_588912.html
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4.4	 IT-Sicherheit und Informationssicherheit

Für Lehrende und Studierende spielen die Themen IT-Sicherheit und Informationssicherheit bei 
KI-Anwendungen die gleiche Rolle, wie es auch bei anderen Internet-Anwendungen der Fall ist. 
Dabei geht es grundsätzlich darum, Informationen, geistiges Eigentum und Wissen zu schützen. 
Das Gebot der Datensparsamkeit gilt also auch in diesem Fall. Beim Eingeben von Daten sollte immer 
bedacht werden, wo diese Daten hinfließen und welche Konsequenzen das haben könnte.

KI-Anwendungen haben darüber hinaus Potentiale, die für Arbeitskontexte allgemein relevant sein 
können. So können z. B. Phishing-Mails mit Hilfe von textgenerierender KI besser formuliert werden. 
Sie sind auch Hilfsmittel für Social Engineering, dem gezielten Manipulieren durch Ausnutzen 
menschlicher Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft, Angst oder Vertrauen. Diese Angriffe sind zwar 
auch ohne KI-Anwendungen möglich, werden aber mit ihrer Hilfe verfeinert. Darüber hinaus sind 
mittlerweile auch Spezialfälle wie Indirect Prompt Injection aufgetaucht. Dabei wird eine Website 
mit einem Prompt angereichert, der dann beim Auswerten durch eine KI-Anwendung mit Interne­
tanbindung die Nutzenden des Tools dazu auffordert, ihre persönlichen Daten auf einer Website 
einzugeben. Diese Fälle spielen aber in der Regel bei der Nutzung von bekannten KI-Anwendungen 
eine untergeordnete Rolle. Dennoch sollte immer mit einer gewissen Achtsamkeit vorgegangen 
werden, wenn man sich im Internet bewegt.

Die Nutzung von KI:connect.nrw (https://chat.kiconnect.nrw/) verringert Bedenken, die im Zusam­
menhang mit IT-Sicherheit stehen, da das Angebot an der RWTH Aachen gehostet wird.

4.5	 FAQ

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu rechtlichen Aspekten bei der Verwen­
dung von KI-Anwendungen haben wir im Bereich „KI in der Lehre“ gesammelt: 
(https://e.feu.de/ki-in-der-lehre).
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4.6	 Links zu Gutachten, Empfehlungen und Stellungnahmen

„Checkliste zum Einsatz LLM-basierter Chatbots“ des Hamburgischen Landesdatenschutzbeauf­
tragten: https://datenschutz-hamburg.de/news/checkliste-zum-einsatz-llm-basierter-chatbots

„Diskussionspapier: Rechtsgrundlagen im Datenschutz beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz“ des 
baden-württembergischen Landesdatenschutzbeauftragten: https://www.baden-wuerttemberg.
datenschutz.de/diskussionspapier-rechtsgrundlagen-im-datenschutz-beim-einsatz-von-kuenstli­
cher-intelligenz/

„Große KI-Sprachmodelle – Chancen und Risiken für Industrie und Behörden“ des Bundesamtes für 
Sicherheit und Informationstechnik: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/KI/ 
Grosse_KI_Sprachmodelle.html

„Hambacher Erklärung zur Künstlichen Intelligenz – Sieben datenschutzrechtliche Anforderungen“ 
der Datenschutzkonferenz: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/en/20190405_ham­
bacher_erklaerung.pdf

„KI in der Bildung: Rechtliche Orientierung für Bildungseinrichtungen und Lehrkräfte“ von Rechts­
anwalt Till Kreutzer: https://edu-sharing.atlassian.net/wiki/spaces/OIC/pages/1891565573/KI+in+­
der+Bildung+Rechtliche+Orientierung+f+r+Bildungseinrichtungen+und+Lehrkr+fte
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5.	 Ethische Aspekte bei der Nutzung generativer 
KI-Anwendungen

Künstliche Intelligenz soll zum Wohl von Mensch, Gesellschaft und Umwelt eingesetzt werden. Bei 
der Beschäftigung mit generativer KI insbesondere in der Lehre ergeben sich ethische Aspekte, die 
bedacht werden sollten. Diese Seite diskutiert einige dieser Aspekte in technischer, sozial-ökono­
mischer, politischer und ökologischer Perspektive und bietet Links zu weiterführenden Informati­
onsangeboten an. Mit den an dieser Stelle genannten ethischen Gesichtspunkten wird zugleich die 
Frage berührt, wie KI-Systeme nachhaltig, d. h. ökologisch verantwortlich, sozial gerecht und ge­
meinwohlorientiert gestaltet und verwendet werden können.

5.1	 Bias

Algorithmen von KI-Systemen verarbeiten bestehende, größtenteils von Menschen erzeugte Daten 
und reproduzieren daher die in diesen Daten enthaltenen sozialen und kulturellen Strukturen der 
Klassifizierung. Das bedeutet, dass verzerrter Output entsteht, der insbesondere auch bestehende 
Machtungleichheiten wiedergibt und Diskriminierung, Stereotype und Stigmatisierung tendenziell 
verstärkt.

Eine kurze Einführung in das Thema bietet ein Video des KI-Campus: https://youtu.be/SFViQgo6wvg. 
Das unten verlinkte illustrative Video geht dem Phänomen anschaulich, aber mit wissenschaftlicher 
Fundierung nach. Wer dem Phänomen etwas grundlegender begegnen möchte, dem sei der Text 
von Bender et al. über die „Dangers of Statistic Parrots“ empfohlen, der die Grundlagen untersucht 
und argumentiert, dass die Kuratierung von Inhalten wichtiger ist als das stetige Vergrößern der 
Datenbanken. Das Whitepaper der Plattform Lernende Systeme beschreibt die Problematiken und 
bietet einige Lösungsansätze. Es ist allerdings 2019 erschienen und berücksichtigt die rasanten 
Entwicklungen generativer KI seit 2022 daher nicht.

Weitere Informationen

•	� Bender et al. (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?  
https://doi.org/10.1145/3442188.3445922

•	� How AI Image Generators Make Bias Worse – LIS - The London Interdisciplinary School  
https://youtu.be/L2sQRrf1Cd8

•	� Beck et al. (2019). Künstliche Intelligenz und Diskriminierung –  
Herausforderungen und Lösungsansätze  
https://www.plattform-lernende-systeme.de/publikationen-details/kuenstliche-intelligenz- 
und-diskriminierung-herausforderungen-und-loesungsansaetze.html?file=files/Downloads/ 
Publikationen/AG3_Whitepaper_250619.pdf
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5.2	 Ökonomische und politische Interessen

Die Firmen, die kommerziell generative KI-Anwendungen anbieten, haben ein Interesse daran, dass ihre 
Anwendungen von den Nutzenden als angenehm und nützlich wahrgenommen werden. Grundlage 
für dieses Interesse sind ökonomische Faktoren. Ein Angebot, das den Erwartungen und Interessen der 
Nutzenden nicht entspricht, wird bald nicht mehr genutzt werden. Darüber hinaus ist davon auszugehen, 
dass zumindest bei kostenlosen Angeboten die eingegebenen Daten weitergenutzt werden. Teilweise 
ist diese Verarbeitung in den Nutzungsbedingungen der Angebote verankert. Diese ökonomischen 
Faktoren haben konkrete Auswirkungen auf die Arbeit mit KI-Anwendungen gerade im Hochschulbe­
reich. So ist zum Beispiel eine unvoreingenommene und kritische Auseinandersetzung mit Themen, von 
denen die Firmen annehmen, dass sie zu Kontroversen führen könnten, nicht ohne weiteres möglich. 
Außerdem muss auf urheberrechtliche und datenschutzrechtliche Bedingungen geachtet werden.

Der Fall des Sprachmodells Deep Seek aus China zeigt, dass auch politische Interessen Angebote 
beeinflussen können. Einige Nutzende haben versucht, Deep Seek zu in China heiklen Themen wie 
dem Massaker auf dem Tian’anmen-Platz in Peking 1989 zu befragen. Nachdem die Ausgabe dazu 
gestartet war, sah man auf den Videos, dass plötzlich der Text verschwand und stattdessen eine 
allgemeine Aussage zu sehen war, dass es zu diesem Thema keine Informationen gäbe. Dies ist kein 
Einzelfall, KI-Systeme können in vielen Feldern missbraucht werden, um Meinung gezielt zu mani­
pulieren, Schaden an demokratischen Grundwerten anzurichten und dem gesellschaftlichen Mitei­
nander zu schaden. Selbst da wo solche Verzerrungen erwünscht sein können, wie etwa bei der 
Vermeidung von Hassrede, sind diese Anpassungen nicht demokratisch abgesichert und von bloßen 
Firmenpolitiken abhängig, die sich je nach politischer Lage ändern können.

Das zeigt, dass die anbietenden Firmen bestimmten wirtschaftlichen Interessen und politischen Vor­
gaben unterworfen sind, die eine vorurteilsfreie wissenschaftliche Auseinandersetzung mit bestimm­
ten Themen erschweren. Das muss nicht unbedingt der Fall sein, sollte aber immer mitbedacht werden.

Eine mögliche Lösung für diese Probleme ist der Einsatz von hochschuleigenen KI-Plattformen, wie 
dem Portal KI:connect.nrw (https://chat.kiconnect.nrw/). Allerdings muss darauf hingewiesen wer­
den, dass auch in diesem Fall kommerzielle Produkte (wie etwa die Sprachmodelle von OpenAI) für 
die Sprachausgabe genutzt werden.

Weitere Informationen

•	� Künstliche Intelligenz & die demokratische Gesellschaft – Ein Webspecial der Plattform Lernen­
de Systeme https://www.plattform-lernende-systeme.de/ki-und-demokratie.html

•	� KI und Demokratie: Entwicklungspfade – Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschehen“  
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/kuenstliche-intelligenz-2023/541497/ki-und-de­
mokratie-entwicklungspfade/ 

•	� DeepSeek R1: Eine erste Einschätzung – Blog des Hochschulforums Digitalisierung  
https://hochschulforumdigitalisierung.de/deepseek-r1-eine-erste-einschaetzung/ 
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5.3	 Ressourcenverbrauch

Training und Betrieb von großen KI-Systemen verbrauchen enorme Ressourcen wie Energie und 
Wasser. Auch wenn sich die betreibenden Firmen größtenteils bedeckt halten, wie hoch der Res­
sourcenverbrauch genau ist, ist davon auszugehen, dass zum Beispiel die CO2-Emissionen bei KI-Sys­
temen sehr viel höher sind als bei einer herkömmlichen Internetsuche. Nicht zu vergessen ist der 
Abbau von Mineralien und Metallen, auf den die Infrastruktur angewiesen ist, der erhebliche Aus­
wirkungen auf Mensch und Umwelt mit sich bringt.

Im täglichen Gebrauch von KI sollte sich jede*r Nutzende fragen, ob die Anfrage an eine KI-An­
wendung wirklich sinnvoll ist oder ob auch ein anderer Weg zum gleichen Ziel führt.

Im Sinne einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit KI-Anwendungen müssen die Potentia­
le und Grenzen allerdings detailliert ausgetestet werden. Eine intensive Nutzung ist dann unum­
gänglich. Das Bewusstsein für diese Zusammenhänge ist dennoch erforderlich.

Weitere Informationen

•	� Heise Podcast „KI-Update Deep-Dive: Wie nachhaltig ist KI?“  
https://www.heise.de/news/KI-Update-Deep-Dive-Wie-nachhaltig-ist-KI-9952312.html

•	� Der Stromhunger der KI – Deutschlandfunk  
https://www.deutschlandfunk.de/kuenstliche-intelligenz-energieverbrauch-klimaschutz-nach­
haltigkeit-umwelt-atomkraft-100.html

•	� Potenziale von KI für eine nachhaltige Entwicklung – Plattform Lernende Systeme  
https://www.plattform-lernende-systeme.de/ki-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
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5.4	 Chancengleichheit

KI-Anwendungen bieten auch beim Thema „Chancengleichheit“ einige Möglichkeiten. Auf der 
einen Seite können Lernende sich Inhalte noch einmal erklären lassen, die ihnen zunächst unver­
ständlich geblieben sind. Oder sie nutzen KI-Anwendungen, um sich individualisierte Ressourcen 
wie Lernpläne oder Selbsttests erstellen zu lassen, die z. B. ihre Chancen erhöhen, Prüfungen zu 
bestehen. Allerdings nutzt diese Herangehensweise dann vor allem denjenigen, die bereits gut mit 
KI-Anwendungen umgehen können.

Auch im Bereich Barrierefreiheit bietet KI einige Möglichkeiten. KI-basierte Unterstützungssysteme 
für Menschen mit Behinderungen können z. B. Bildbeschreibungen liefern, diese auf Nachfrage 
verfeinern oder automatisiert Videos untertiteln, verlagern die Verantwortung von Barrierefreiheit 
jedoch tendenziell auf die Seite der betroffenen Person und können keine professionellen Barriere­
freiheitsstellen ersetzen.

Auf der anderen Seite stellen kommerzielle Angebote bessere KI-Anwendungen mit mehr Funkti­
onen häufig nur als kostenpflichtiges Angebot bereit. Nutzende, die bereit sind, für solche Ange­
bote zu zahlen, können unter Umständen Vorteile von den besseren Systemen haben. Das wirkt 
sich unmittelbar auf die Chancengleichheit aus, die Studierenden an einer Hochschule garantiert 
werden muss.

Lehrende sollten daher paritätische Zugangsmöglichkeiten mit ihren Studierenden thematisieren, 
sodass alle Studierenden die gleichen Voraussetzungen zur Arbeit mit KI-Anwendungen haben.

Die FernUniversität stellt mit dem Zugang zum Portal KI:connect.nrw (https://chat.kiconnect.nrw/) 
eine generative KI-Anwendung zur Verfügung, auf die alle ihre Angehörige gleichermaßen Zugriff 
haben.

Weitere Informationen

•	� Bildungsforschung: Mehr Chancengleichheit durch KI? – Studie der Leuphana-Universität  
https://www.leuphana.de/institute/ibiwi/aktuell/ansicht/2024/11/29/bildungsforschung-mehr- 
chancengleichheit-durch-ki.html
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6.	 Didaktische Szenarien

Generative KI lässt sich in vielen verschiedenen didaktischen Szenarien in der Hochschullehre ein­
setzen. Für eine systematische Darstellung dieser Möglichkeiten hilft eine Stufeneinteilung  hinsicht­
lich des Grads der Automatisierung 

Stufen der Automation  (aus: Nplus (2023). Smarter education with AI. A guide for teachers and other educational 
professionals. Twente, S. 66)

https://npuls.nl/_assets/bd832ad2-7884-4427-a91d-129c1d75f79c/Smarter-education-with-AI-Npuls-september-2023.pdf
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So lassen sich Lehrszenarien mit KI über verschiedene Grade der Automatisierung beschreiben. 
Während in dem einen Extremfall der/die Lehrende die Technologie steuert und kontrolliert (1), 
arbeitet die intelligente Technologie im anderen Extremfall autonom (6). Dazwischen stehen vier 
weitere Szenarien: der/die Lehrende hat die völlige Kontrolle über den Prozess und setzt Technolo­
gie zur Unterstützung ein (2). Im 3. Szenario, der beidseitigen Kontrolle, beobachtet der/die Lehren­
de die Technologie, während die Technologie die Aufgaben im Blick hat. Im 4. Szenario, der be­
dingten Automatisierung, führt die intelligente Technologie weitere Aufgaben ein und informiert 
den Lehrenden, wenn zusätzliche menschliche Maßnahmen erforderlich sind. Hier kombiniert die 
intelligente Technologie verschiedene Formen der Anpassungsfähigkeit. Im Lehrszenario mit einer 
hohen Automation (5) initiiert die Technologie die Lehrendenkontrolle und steuert die meisten 
Aufgaben selbstständig, während der/die Lehrende nicht mehr jede Aufgabe selbst beobachten 
muss.

7.	 Use Cases mit KI-Anwendungen in der Lehre – 
Beispielhafte didaktische Anwendungsmöglich-
keiten

KI-Anwendungen können zu verschiedenen Zwecken in der Lehre eingesetzt werden. Bei einer 
Workshop-Reihe des KI-Campus wurde zwischen der Planungsphase, der Durchführungsphase und 
der Evaluationsphase unterschieden. Diese Einteilung ist hilfreich, eine grobe Kategorisierung für 
Szenarien vorzugeben. Im vorliegenden Abschnitt sollen einige allgemeine Aspekte zu didaktischen 
Szenarien erläutert werden. Konkrete Beispiele werden vom ZLI auf der Seite „KI in der Lehre“ ge­
sammelt, da die Sammlung dort sukzessive erweitert werden kann. Konkrete Prompts können im 
Prompt-Katalog der erwähnten Workshop-Reihe unter https://coda.io/@kic/prompt-katalog einge­
sehen werden.

29Zentrum für Lernen und Innovation

Handlungsempfehlungen für den didaktischen Einsatz von generativer KI in der Hochschullehre

https://coda.io/@kic/prompt-katalog
https://coda.io/@kic/prompt-katalog


In der Planungsphase können KI-Anwendungen eingesetzt werden, um z. B. Semesterpläne zu 
erstellen, Lernziele zu formulieren oder synchrone Meetings zu planen. Der Einsatz ist also bei ver­
schiedenen Aspekten didaktischer Planung möglich. Den KI-Anwendungen kann dabei eine dem 
jeweiligen Aspekt und dem Fachgebiet entsprechende Rolle zugewiesen werden.

KI-Anwendungen können in der Durchführungsphase genutzt werden, um z. B. Lernprozesse 
individuell zu unterstützen, indem Selbstlernphasen begleitet werden oder Feedback gegeben wird. 
Oder es können KI-Outputs kritisch hinterfragt und mit wissenschaftlich gesicherten Ergebnissen 
verglichen werden. Studierende können KI-Anwendungen in Gruppenarbeitsphasen z. B. dafür 
benutzen, komplexere Aufgaben in Teilaufgaben zerlegen zu lassen.

Und schließlich bieten KI-Anwendungen für die Evaluationsphase die Möglichkeit, z. B. Prüfungs­
fragen formulieren zu lassen, mit denen sich Studierende auf eine Prüfung vorbereiten können, 
Entwürfe für Evaluationen zu erstellen, Lehrkonzepte zu evaluieren oder ganz konkret Programmier­
code nach bestimmten Sicherheitsaspekten überprüfen zu lassen.

Über diese Kategorisierung hinaus gibt es auch Prompts, die übergreifend genutzt werden können. 
Ein Beispiel dafür ist das Sokratische Gespräch, bei dem die KI aufgefordert wird, Fragen an die 
Nutzenden zu stellen. Diese Methode können Studierende sowohl zur Vorbereitung auf eine Ver­
anstaltung, zur Lernbegleitung oder zur Prüfungsvorbereitung oder Lehrende zur Evaluation einer 
Veranstaltung nutzen.

Die erwähnten Beispielformulierungen können mit den Tipps aus dem Abschnitt „Empfehlungen 
bei der Nutzung gängiger KI-Anwendungen“ verfeinert werden.

Die Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik (DGHD) und die Gesellschaft für Medien in der 
Wissenschaft (GMW) haben in ihrem Dokument „Didaktische Handreichung zur praktischen Nutzung 
von KI in der Lehre“ (https://www.gmw-online.de/wp-content/uploads/2025/03/KI-Handrei­
chung-dghd_GMW.pdf) Use Cases gesammelt. Die Liste wir kontinuierlich erweitert.
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8.	 Empfehlungen für Prüfungen

In diesem Kapitel der Handlungsempfehlungen versuchen wir, Einschätzungen zu geben, welche 
Prüfungsszenarien von generativen KI-Anwendungen betroffen sein können und wie gegebenenfalls 
darauf reagiert werden kann.

Hochschulprüfungen unterliegen zwingenden rechtlichen Vorgaben, die unter anderem im Hoch­
schulgesetz, den Prüfungsordnungen und Modulhandbüchern festgeschrieben sind. Diese Vorgaben 
sind bindend und stehen nicht zur Disposition, weder für die prüfenden Personen noch für den 
Prüfungsausschuss. Sollte die Praxis zeigen, dass die bestehenden Regelungen geänderten Anfor­
derungen und technischen Entwicklungen nicht mehr gerecht werden, wäre dies ein Anlass, das 
Thema im Fakultätsrat zu beraten und bei Bedarf die Prüfungsordnung oder das Modulhandbuch 
anzupassen.

Für die Lehrenden wird empfohlen, sich mit dem Thema KI auseinanderzusetzen und in ihren Fächern 
zu überprüfen, ob die jeweils gültige Prüfungsordnung und das Modulhandbuch einen geeigneten 
Rahmen bieten (z. B. Prüfungsformen, geeignete Kompetenzbeschreibungen). Ziel muss es sein, die 
Modulprüfungen auch zukünftig so abzunehmen, dass die Noten aussagekräftig für die tatsächlich 
bestehenden Kompetenzen der Studierenden bleiben und berufsqualifizierend eine belastbare 
Orientierung hinsichtlich der Eignung der Studierenden für einen späteren beruflichen Einstieg oder 
Aufstieg bieten.

Im Zusammenhang mit Prüfungen können zwei Seiten des Themas KI betrachtet werden. Zum einen 
die Nutzung von KI-Anwendungen durch Studierende in unterschiedlichen Phasen einer Prüfung. 
Zum anderen die Nutzung durch Lehrende z. B. zur Erstellung oder der Korrektur von Prüfungen.
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Nutzung durch Studierende

Hausarbeiten

Es ist zunächst festzuhalten, dass auch die neuen Möglichkeiten der generativen KI aus rechtlicher 
Sicht lediglich weitere Schritte in der technischen Entwicklung sind. Mit der Verbreitung von Schreib­
maschinen und später der Home-PCs wurde die Kompetenz zum Schreiben mit der Hand (Schön­
schrift) auch im Hochschulbereich bei den Hausarbeiten entbehrlich. Die Rechtschreibkorrekturas­
sistenten relativierten die Anforderungen an die persönlichen Kenntnisse der deutschen 
Orthografie, Formatvorlagen unterstützten beim Aufbau einer Arbeit. Mit der Funktion einer Gram­
matikprüfung unterstützten gängige Office-Software schon seit längerem die Texterstellung, so 
dass die neuen Möglichkeiten von KI, nicht nur eigene Texte sprachlich zu verbessern, sondern 
Texte nach der Eingabe von Stichworten (“Prompts”) automatisiert zu erstellen und vorzuschlagen, 
eine konsequente Weiterentwicklung darstellt. Wer daher will, dass Prüfungsleistungen weiterhin 
mit dem Computer erstellt werden, wird es hinnehmen müssen, dass generative KI-Anwendungen 
genutzt werden, insbesondere wenn die KI-Anwendungen in der Zukunft zum integrativen Bestand­
teil von Standardsoftware werden oder dies teilweise schon sind.

Diskussionen über ein Verbot zur Nutzung von KI in Hochschulprüfungen dürften nicht weiterfüh­
ren. Allen prüfenden Personen sollte bewusst sein, dass der Nachweis von KI-generierten Texten 
momentan technisch nicht möglich ist und damit rechtlich auch nicht sanktioniert werden kann, 
weder mit einem Nichtbestehen wegen Nutzung unzulässiger Hilfsmittel noch mit einem Notenab­
zug. Weiterhin sind KI-generierte Texte einzigartig und somit nicht reproduzierbar. Damit sind sie 
weder zitierfähig als „Quelle“, noch stellen sie im klassischen Sinne einen Fremdtext dar, dessen 
Übernahme ein „Plagiat“ darstellen kann. Autor*in ist und bleibt die oder der jeweilige Studieren­
de, die oder der den Inhalt durch die jeweiligen Vorgaben an die Software steuert, das Ergebnis 
überprüft und verändert, bis es die gewünschte Qualität erreicht.

Elektronische Klausuren

Neben den Hausarbeiten wird die breite Verfügbarkeit von KI-Angeboten auch Einfluss auf Klausu­
ren haben, die nicht mehr per Hand, sondern am Computer geschrieben werden. Wenn KI Bestand­
teil von Standard-Software ist und zunehmend wird, werden insbesondere Klausuren, die Wissen 
abfragen, als Prüfungsform unbrauchbar, insofern nicht sichergestellt ist, dass die Studierenden bei 
der Prüfung faktisch keinen Zugang zu KI haben. Ein solch faktischer Ausschluss ließe sich z.B. er­
reichen, indem eine Präsenzprüfung durchgeführt wird, bei denen die FernUniversität garantiert 
KI-freie PCs und Software stellt. Eine Klausurbearbeitung auf dem PC der Studierenden (bring your 
own device) wird hingegen nur möglich sein, wenn die Studierenden bei der Prüfung entweder so 
eng und dauerhaft durch eine Aufsicht überwacht werden, dass eine Nutzung von KI faktisch aus­
geschlossen ist, oder die Klausuraufgabe kompetenzorientiert so konstruiert wird, dass KI bei der 
Bearbeitung als Hilfsmittel zugelassen werden kann. Eine Vorgabe an die Studierenden, ihren eige­
nen PC vor der Klausur so zu bereinigen, dass sämtliche Software entfernt wird oder für Prüfungen 
ein separater “bereinigter” PC – ähnlich der Zulassung von nur bestimmten, in ihrer Funktion ein­
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geschränkten Taschenrechnermodellen in Prüfungen mit mathematischen Teilen – wird rechtlich 
kaum möglich sein. Insbesondere kann eine Aufsicht – schon aus zeitlichen Gründen – vor der 
Prüfung nicht kontrollieren, ob mitgebrachte PCs tatsächlich keinerlei KI-Software installiert haben.

Prüfung von Grundlagenkompetenzen, die eine KI-Nutzung verbieten

Fächer, die auch zukünftig noch grundlegende Kompetenzen abprüfen und aus diesem Grund KI 
als Hilfsmittel bei der Prüfung ausschließen müssen, damit ihre Prüfungsergebnisse reliabel bleiben, 
stehen damit vor der besonderen Herausforderung, dass ihre Hilfsmittelbeschränkung (“keine KI”) 
nur dann rechtlich zulässig ist, wenn die Einhaltung während der Prüfung durch geeignete Maß­
nahmen überwacht und auch faktisch durchgesetzt wird. Um diese Anforderungen zu erfüllen, 
bietet sich die handschriftliche Klausur und die mündliche Prüfung an. Wer elektronische Prüfungen 
durchführen möchte, z.B. in Form von Multiple Choice, wird die rechtlichen Vorgaben am einfachs­
ten erfüllen, indem die Prüfung auf den fernuni-eigenen iPads unter Aufsicht in den Campusstand­
orten durchgeführt wird.

KI-Nutzung als Teil der akademischen Ausbildung

Studiengänge sind berufsqualifizierend, die Studierenden sollen durch ihr Studium die notwendigen 
Kompetenzen erwerben, um anschließend eine höherwertige berufliche Tätigkeit ausüben zu kön­
nen. Wenn KI zunehmend auch in der beruflichen Praxis genutzt wird, um den Menschen von 
Routineaufgaben zu entlasten und damit gerade Freiraum zu schaffen für höherwertige Tätigkeiten, 
auf die das Studium vorbereitet, so dürfte die Vermittlung der Kompetenz zur Anwendung von KI 
auch Aufgabe der Hochschule und notwendiger Bestandteil des Studiums sein bzw. werden.

Dementsprechend sollten Kompetenzen wie technisches Verständnis und die Handhabung von 
KI-Anwendungen, sowie kritisches Denken im Hinblick auf die Outputs der Anwendungen Teil von 
Prüfungen sein. Dazu muss aber zunächst eine Grundlage geschaffen werden, auf der Studierende 
diese Einschätzungen leisten können.

Gleichzeitig darf es nicht zu Unterschieden in den Voraussetzungen für Studierende kommen. Dass 
Studierende aufgrund besserer finanzieller Möglichkeiten oder besserer technischer Ausstattung 
einen Vorteil gegenüber ihren Kommiliton*innen haben, sollte möglichst vermieden werden.

Der Fokus sollte sowohl aus prüfungsrechtlicher als auch aus didaktischer Sicht auf Prüfungsszena­
rien gelegt werden, in denen das Wissen und die Kompetenzen der geprüften Personen nicht durch 
KI-Anwendungen ersetzt werden können. Dabei sollte zunächst betrachtet werden, welche Kom­
petenzen auf welchen Lernzieltaxonomiestufen in den Modulen bzw. Lehrveranstaltungen abgedeckt 
werden müssen. Dementsprechend sollten dann die Prüfungsszenarien ausgewählt werden. In der 
folgenden Tabelle werden die bisher üblichen Prüfungsszenarien mit Alternativen verglichen, die 
den angesprochenen Fokus haben. Tauchen Prüfungsszenarien in beiden Spalten auf, gehen wir 
davon aus, dass sie Kompetenzen abprüfen, die nicht ohne weiteres durch generative KI-Anwen­
dungen ersetzt werden können. Die Szenarien werden in der Tabelle in ihrer analogen und digitalen 
Form zusammengefasst (Klausur in Präsenz = Scannerklausur, E-Klausur an digitalem Endgerät, 
Papierklausur).
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Tabelle 1: Übliche und alternative Prüfungsszenarien, geordnet nach Taxonomiestufen nach Anderson et al. (2001).

Weiterführende Links zur Definition von Prüfungsformaten:

•	 https://www.e-teaching.org/lehrszenarien/pruefung/pruefungsform

•	� https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/toolbox-hochschullehre/Inhaltsgrafiken/ 
1._Konzeption/1.3.Lehrkozepte/1.3.3_Pruefungsformen_bestimmen/Klassifizierung_und_Erlaeu­
terung_von_Pruefungsformaten.pdf

Taxonomiestufe Übliches Prüfungsszenario Alternativen

Erinnern/ 
Verstehen

• � Klausur mit geschlossenen 
Fragetypen

•  Take Home Exam
•  mündliche Prüfung

• � Klausur mit geschlossenen Fragetypen 
in Präsenz

•  mündliche Prüfung

Anwenden/ 
Analysieren

•  Referat/Präsentation
•  Recherchearbeit
•  Essay/Essay-Klausur
•  Hausarbeit
•  Open Book Exam
•  Take Home Exam
•  Simulation
•  Praxisprüfung
•  Projektarbeit
•  Lerntagebuch
•  Portfolio-Prüfung
•  E-Portfolio
•  mündliche Prüfung

• � Referat/Präsentation mit anschließender 
Diskussion/Fragerunde

• � Klausur in Präsenz
• � Hausarbeit mit Kolloquium
• � Simulation
• � Praxisprüfung
• � Projektarbeit in Blockveranstaltung  

(z. B. Hackathon)
• � Lerntagebuch/Portfolio-Prüfung/E-Port­

folio mit Anteilen, die sich auf nicht- 
generierbare Ereignisse beziehen (z. B. 
Reflexionsaufgaben zu Veranstaltungen)

• � mündliche Prüfung

Bewerten/ 
Erschaffen

•  Essay/Essay-Klausur
•  Hausarbeit
•  Open Book Exam
•  Simulation
•  Praxisprüfung
•  Projektarbeit
•  Lerntagebuch
•  Portfolio-Prüfung
•  E-Portfolio
•  mündliche Prüfung

• � Klausur in Präsenz
• � Hausarbeit mit Kolloquium
• � Open Book Exam mit mündlicher  

Prüfung im begründeten Fall
• � Simulation
• � Praxisprüfung
• � Projektarbeit in Blockveranstaltungen 

(z. B. Hackthon)
• � Lerntagebuch/Portfolio-Prüfung/E-Port­

folio mit Anteilen, die sich auf nicht- 
generierbare Ereignisse beziehen (z. B. 
Reflexionsaufgaben zu Veranstaltungen)

• � mündliche Prüfung
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Nutzung durch Lehrende

Die Nutzung von KI-Anwendungen in Prüfungskontexten kann auf unterschiedliche Weise geschehen. 
Im Rahmen der Handlungsempfehlungen beschränkten wir uns auf die Verwendung von generativen 
KI-Anwendungen. KI-gestützte Learning-Analytics-Verfahren werden hier nicht angesprochen.

KI-Anwendungen bieten sich zur Vorbereitung von Prüfungen an, wenn es etwa darum geht, Prü­
fungsfragen oder ganze Klausuren mit geschlossenen Fragetypen erstellen zu lassen. Darüber hinaus 
könnten Klausuren auch in KI-Anwendungen eingegeben werden, um zu testen, wie gut diese die 
Klausur absolvieren würden. Schließlich könnten Lehrende schriftliche Prüfungsleistungen von Stu­
dierenden in KI-Anwendungen eingeben, um eine Art Korrekturvorschlag für die von den prüfenden 
Personen stets eigenständig durchzuführende Bewertung zu erhalten. Abgesehen davon gibt es 
noch viele weitere Möglichkeiten. Die Frage ist aber, wie diese Szenarien aus prüfungsrechtlicher 
Sicht einzuschätzen sind.

In allen Szenarien ist festzuhalten, dass KI-Anwendungen lediglich als Unterstützung oder Erleich­
terung, nicht aber als Ersatz der eigenen Leistung oder eigenen Entscheidung eingesetzt werden 
dürfen. Prüfungen müssen letztendlich durch die prüfende Person eigenständig und letztverant­
wortlich konzipiert sowie die Prüfungsleistungen der Studierenden durch die prüfende Person ei­
genständig und letztverantwortlich bewertet werden.

Bei der Verwendung von KI-Anwendungen zur Erstellung von Prüfungen ist festzuhalten, dass 
sie aus prüfungsrechtlicher Sicht zunächst unbedenklich ist, solange die vorgeschlagenen Aufgaben 
durch die prüfende Person am Ende bezüglich ihrer Eignung und dem Schwierigkeitsgrad abschlie­
ßend beurteilt und in der Gesamtzusammenstellung verantwortet werden. Man könnte dieses 
Vorgehen mit dem Vorschlag von Prüfungsfragen durch eine Hilfskraft vergleichen. Lehrende kön­
nen die Vorschläge ganz oder teilweise übernehmen, soweit sie dies nicht ungeprüft tun. Geschieht 
keine inhaltliche Änderung bei den KI-generierten Prüfungsfragen, haben Prüfende auch kein Ur­
heberrecht daran. Sollten Studierende beispielsweise einen Screenshot der Aufgabe machen und 
diese im Internet auf entsprechenden Portalen hochladen, so gibt es hier keine Möglichkeit der 
Prüfenden bzw. der FernUniversität, diese Unterlagen unter Berufung auf das Urheberrecht löschen 
zu lassen. Aus urheberrechtlicher Sicht muss an dieser Stelle noch ein wenig ausgeholt werden: 
Geschützte Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen 
eines Menschen. Rein KI-basierte Inhalte genießen daher keinen urheberrechtlichen Schutz. Es 
entstehen damit Inhalte, die keinen Urheber im rechtlichen Sinne haben.
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Eine Urheberschaft des Nutzers der KI käme allenfalls in Betracht, wenn sich die Software lediglich 
als Hilfsmittel darstellt und ihr Einsatz im Entstehungsprozess des Werks von untergeordneter Be­
deutung ist. Beim Einspeisen fremder Inhalte in eine KI ist zu beachten, dass nur Inhalte verwendet 
werden sollten, an denen die (Urheber- bzw. Nutzung- sowie ggf. Persönlichkeits-)Rechte hierfür 
bestehen. Im Hinblick auf die anschließende Nutzung KI-generierter Inhalte muss geprüft werden, 
ob diese ohne oder mit der Einholung der Erlaubnisse anderer Rechteinhaber erfolgen können. Dies 
hängt davon ab, ob und inwieweit vorbestehende Werke darin erkennbar sind. Nur wenn die be­
nutzten Werke im KI-generierten Inhalt nicht mehr erkennbar sind, können diese frei verwendet 
werden.

Auch das Eingeben von eigenen Klausuren in KI-Anwendungen zum Zweck des Tests, in­
wiefern diese die Klausuren lösen können, ist zunächst prüfungsrechtlich unbedenklich. Lehrende 
sollten sich aber darüber bewusst sein, dass Klausurfragen und Antworten höchstwahrscheinlich 
für das Training von Chatbots weiterverwendet werden, auch wenn von Seiten der Angebote das 
Gegenteil behauptet wird bzw. Nutzungsübertragungen im „Kleingedruckten“ versteckt sind. Da­
durch werden die KI-Anwendungen in die Lage versetzt, Klausurfragen in Zukunft besser beant­
worten zu können. Realistischerweise muss angemerkt werden, dass diese Praxis wahrscheinlich 
schon längst gängig ist und bereits jetzt Auswirkungen auf die Erstellung von Prüfungen und die 
Fähigkeit von KI-Anwendungen, diese zu lösen, hat.

Wenn Lehrende studentische Leistungen zur Korrektur in KI-Anwendungen hochladen 
wollen, sind mindestens zwei rechtliche Aspekte zu beachten. Zum einen muss die Einwilligung 
der Studierenden zur Verarbeitung ihrer Leistungen eingeholt werden. Anders als bei der Nutzung 
einer Plagiatssoftware zur Erkennung von Täuschungsversuchen, die in der Regel über eine Erlaub­
nis in der Prüfungsordnung zulässig ist, ist die Verarbeitung von den Prüfungsleistung der Studie­
renden durch eine KI-Software rechtlich grundsätzlich nicht erlaubt und bedarf daher der Zustim­
mung der Betroffenen. Studierende besitzen ein Urheberrecht an ihren Leistungen, das Hochladen 
in eine KI-Anwendung stellt eine Vervielfältigung dar. Zum anderen dürfen die Auswertungen von 
KI-Anwendungen in keinem Fall die alleinige Grundlage für Bewertungen bilden. Die Bewertung 
und Benotung darf rechtlich ausschließlich durch die prüfenden Personen erfolgen, dies sind Per­
sonen, die aufgrund ihrer nachgewiesenen Fachexpertise und Erfahrung durch den jeweiligen Prü­
fungsausschuss ausgewählt und formal zum Prüfer bestellt worden sind. Dieses Ergebnis wird auch 
durch das Rechtsgutachten von ki:edu.nrw bestätigt, das hierzu ausführt:

„Der Wortlaut der Ordnungen und Gesetze zeigt somit, dass die Bewertung der Prüfungs­
leistung die Person durchführen muss, welcher die Bewertung obliegt. Die Bewertung 
muss dabei mit einer Eigenleistung verbunden sein. Zwar sehen die Prüfungsordnungen 
auch vor, dass Vertreter:innen benannt werden können, doch darf aus diesen Regelungen 
nicht geschlossen werden, dass technische Mittel allein, wie eine Software, die Bewertung 
vornehmen dürfen.“ (S. 36)
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9.	 Hinweise zum Zitieren mit und aus KI

In vielen Diskussionen rund um KI-Anwendungen in Studium und Lehre werden Bedenken geäußert, 
dass die Anwendungen unreflektiert zur Erstellung fertiger Arbeiten genutzt werden. Als Lösung 
wird dann manchmal vorgeschlagen, dass die Nutzung von KI-Anwendungen lückenlos dokumen­
tiert werden solle, damit nachvollzogen werden kann, welche Anteile von Studierenden und welche 
von der KI stammen. Unseres Erachtens ist das nicht zielführend und mit erheblichen Problemen 
behaftet.

Vielleicht hilft hier ein Vergleich mit der Vorgehensweise „vor ChatGPT“. Wenn man z. B. eine 
Hausarbeit schreiben musste, hat man sich mit Kommilliton*innen über Ideen für die Hausarbeit 
unterhalten, im Internet und der Bibliothek recherchiert, sich von Lehrenden Artikel empfehlen 
lassen, aus den Bibliotheksregalen fünf Bücher gezogen, von denen man drei wieder zurückgestellt 
hat, die Rechtschreib- und Grammatikprüfung von Word genutzt und jene Mitbewohnerin, die 
Germanistik studiert, noch mal drüberlesen lassen. All diese Aktivitäten sind nicht in der Hausarbeit 
dokumentiert worden. Als Lehrende oder Lehrender hat man eigentlich auch kein Interesse daran, 
das alles zu wissen. Worum es eigentlich geht, ist die Frage, welche Quellen tatsächlich für die 
Argumentation in der Hausarbeit herangezogen wurden und wie diese eingearbeitet und eventuell 
weiterentwickelt werden.

Parallel dazu könnte auch die Nutzung von KI-Anwendungen gesehen werden. Es gibt viele unter­
schiedliche Nutzungsszenarien im Rahmen der Hausarbeit: Brainstorming, Inhaltsverzeichnis erstel­
len lassen, Struktur vorschlagen lassen, Textbausteine erstellen, Korrekturen vornehmen lassen usw.

Unsere Empfehlung zum Thema Dokumentation ist daher, nur dort eine Dokumentation zu verlan­
gen, wo eine direkte oder indirekte Erwähnung eines Outputs einer KI-Anwendung vorliegt. In 
diesem Fall bietet es sich an, den endgültig verwendeten Prompt und den Output in einem Anhang 
hinzuzufügen. Die Outputs der KI-Anwendung werden dann wie jede andere Quelle behandelt. 
Alle weiteren Verwendungen können ähnlich behandelt werden, wie die oben genannten Beispie­
le aus der „analogen Welt“.

Bei der Frage nach dem Zitieren im Zusammenhang mit KI-Anwendungen kommen einige Prämis­
sen zum Tragen, die bereits in anderen Abschnitten angesprochen wurden:

•	 Da bei einer KI keine menschliche schöpferische Tätigkeit im Sinne des §2 Abs. 2 UrhG möglich 
ist, kann künstlicher Intelligenz selbst keine Urheberschaft zugesprochen werden.

•	 ChatGPT ist ein Sprachmodell, das auf statistischen Wahrscheinlichkeiten basiert und kein Wis­
sensmodell, dass „Fakten“ aus dem Internet zusammentragen kann.

•	 Die akademische Sorgfaltspflicht verlangt, alle Informationen eigenständig anhand vertrauens­
würdiger Quellen zu überprüfen.
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Daraus ergeben sich wiederum einige Schlussfolgerungen:

•	 Auch bei der Verwendung von KI-Anwendungen tragen Autor*innen von Texten stets die volle 
Verantwortung für die Argumentation, Aussagen, Übersetzungen, Zitate und Quellen – kurz für 
die wissenschaftliche Qualität des Textes.

•	 Es ist wichtig, sich vor dem Einsatz von KI-Anwendungen zur Erstellung wissenschaftlicher Ar­
beiten mit deren Schwächen und Risiken auseinanderzusetzen.

•	 KI-generierte Inhalte müssen gemäß den allgemeinen Zitierregeln (beispielsweise APA 7th) ge­
kennzeichnet werden.

•	 Passagen, die aus KI-Anwendungen übernommen werden, müssen entsprechend den gängigen 
Zitierregeln (APA 7th) zitiert oder dokumentiert werden, sei es wörtlich oder sinngemäß, in 
Fußnoten oder im Text.

Diese Dokumentation muss auch im Quellenverzeichnis ersichtlich sein.
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9.1	 Beispiele für die Anwendung

Folgende Form der Angabe des von einer generativen KI-Anwendung erzeugten Textes als direktes 
Zitat nach APA 7th ist möglich:

Kurz-Zitation (In-Text-Zitation):

Autor/Entwickler der generativen KI-Anwendung, Jahr der verwendeten Version.

Beispiel:

(OpenAI, 2023).

Langzitation (Literaturverzeichnis/Fußnote):

Autor/Entwickler der verwendeten generativen KI-Anwendung. (Jahr der verwendeten Version). 
Name der verwendeten KI-Anwendung (Version der verwendeten KI-Anwendung) [Art oder Be­
schreibung der verwendeten KI-Anwendung]. Webadresse der verwendeten KI-Anwendung.

Beispiel:

OpenAI. (2023). ChatGPT (Dezember 12 Version) [Large language model]. https://chat.openai.com/.

9.2	 Referenzen

•	� https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/9734/
file/2023_03_06_Didaktik_Recht_KI_Hochschulbildung.pdf

•	� https://guides.library.uq.edu.au/referencing/chatgpt-and-generative-ai-tools,  
siehe auch https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt
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10.	 Muster für Eigenständigkeitserklärung

Bei diesem Muster handelt es sich um einen Vorschlag für eine Eigenständigkeitserklärung mit 
KI-Bezug durch das ZLI in Absprache mit dem Justitiariat der FernUniversität. Natürlich obliegt die 
finale Entscheidung, in welcher Form die Erklärung formuliert wird, den jeweiligen Institutionen in 
den Fakultäten. Wir möchten mit diesem Muster versuchen, einen Rahmen für spezifische Ausar­
beitungen zu geben. Generell ist es empfehlenswert, Eigenständigkeitserklärungen durch das Jus­
titiariat der jeweiligen Hochschule juristisch prüfen zu lassen.

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende schriftliche Arbeit selbstständig und ohne 
unzulässige Inanspruchnahme Dritter verfasst habe. Ich trage die Verantwortung dafür, dass 
die Arbeit den gängigen Regeln guter wissenschaftlicher Praxis entspricht. Dies gilt insbeson­
dere für den Inhalt der Arbeit und die aufgeführten Quellen. Ich habe nur die angegebenen 
Quellen verwendet und die aus diesen wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als 
solche kenntlich gemacht. Eine etwaige Nutzung von KI-generierten Inhalten ist nach Rege­
lungen dokumentiert worden, die von der Fakultät festgelegt wurden. Die Versicherung der 
selbstständigen Erstellung dieser Arbeit erfasst neben dem Text auch sämtliche weitere Be­
standteile, wie z. B. Zeichnungen, Skizzen oder graphische Darstellungen.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form weder derselben noch einer anderen 
Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht. Ich nehme zur Kenntnis, dass die 
Arbeit mit Hilfe eines Plagiatserkennungsdienstes auf enthaltene Plagiate geprüft werden 
kann und – ausschließlich für Prüfungszwecke – gespeichert wird.

Ich bin mir bewusst, dass ein Verstoß gegen die genannten Punkte prüfungsrechtliche Kon­
sequenzen haben und insbesondere dazu führen kann, dass die Prüfungsleistung mit „nicht 
ausreichend“ bzw. die Studienleistung mit „nicht bestanden“ bewertet gilt und bei mehrfa­
chem oder schwerwiegendem Täuschungsversuch eine Exmatrikulation erfolgen kann.

Ort und Datum	 Unterschrift Verfasser*in

Bitte beachten Sie, dass die Fakultäten eigene Eigenständigkeitserklärungen vorgeben, die teilweise 
bereits auf generative KI eingehen. Diese sind in jedem Fall bindend.
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11.	 Umsetzung von Barrierefreiheit mit KI-basierten 
Anwendungen

KI-basierte Anwendungen bieten mittlerweile auch Menschen mit Behinderung unterschiedliche 
Unterstützungsmöglichkeiten. In diesem Abschnitt werden beispielhaft zwei dieser Möglichkeiten 
beschrieben, um davon einen Eindruck zu geben.

11.1	Open AI Whisper – Erstellung von KI-basierten  
Transkripten und Untertiteln

Im September 2022 wurde das automatische Spracherkennungssystem OpenAI Whisper unter 
MIT-Lizenz gestellt und kann seither lokal in einer DSGVO-konformen Umgebung in Betrieb ge­
nommen werden. Es basiert auf einem KI-Modell mit Encoder-Decoder-Transformer-Architektur, 
das mit 680.000 Stunden mehrsprachigen Audiodaten vortrainiert worden ist (davon 13.444 Stun­
den Deutsch). Das Trainingsdesign wurde mit dem Ziel konzipiert, ein datensatzspezifisches Fein­
tuning überflüssig zu machen. Whisper zeichnet sich im Vergleich zu alternativen Spracherkennungs­
systemen durch eine relativ hohe Robustheit gegenüber Akzenten, Fachsprachen, Störgeräuschen 
(Übersteuerung, Echo etc.) aus und weist eine hohe Genauigkeit im Hinblick auf Worterkennung, 
Interpunktion und die Erkennung/Bildung von Komposita einschließlich Neologismen auf.

Die multilingualen Sprachmodelle gibt es in fünf verschiedenen Größen.

Das Team Barrierefreie Medien der ZLI der FernUniversität in Hagen empfiehlt bei der Erstellung 
KI-basierter Transkripte ausdrücklich die Verwendung des größten Sprachmodells (large-v2), da 
es anschließende Korrekturarbeiten im Vergleich zu den kleineren Modellen deutlich reduziert. Zur 
Nutzung des Modells „large-v2“ wird eine dedizierte Grafikkarte mit min. 10 GB Speicher (VRAM) 
benötigt.

Ein bekanntes Problem ist das „Halluzinieren“ bei Stille, also die Erzeugung von Text ohne Audio­
referenz im Kontext des zuvor Gesprochenen. Eine Minimierung des Problems kann über die Inte­
gration eines Voice Activity Detectors (z. B. Silero VAD) und einer Hybrid Transformer-based-source- 
separation-Software (z. B. Demucs) erfolgen (siehe https://github.com/jianfch/stable-ts).

Des Weiteren ist Whisper nicht mit Fokus auf die Untertitelerstellung konzipiert worden, auch wenn 
die Erstellung einer WebVTT-Datei grundsätzlich möglich ist. Im Hinblick auf Zeitmarken, Standzei­
ten, Zeilenlänge, Zeilenumbrüche sowie Bildung Sinneinheiten sind für qualitativ hochwertige Un­
tertitel weitere Optimierungen erforderlich. Das Team Barrierefreie Medien hat zur Reduzierung der 
Arbeit ein Formatierungsskript erstellt, dessen Autoformatierungen bereits einen komfortablen 
Lesefluss ermöglichen können.
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Ebenso ist die Fehlerrate bei Eigennamen hoch. Das Problem lässt sich nur bedingt durch die 
Integration einer Suchen-und-Ersetzen-Liste reduzieren, sodass ein Korrektorat bei prüfungsrele­
vantem Inhalt empfohlen wird.

Ein weiteres Problem ist die fehlende Möglichkeit der Live-Untertitelung.

An der FernUniversität werden Videos, die ins Video-Portal hochgeladen werden, automatisch mit 
Hilfe von WhisperAI untertitelt. Lehrende müssen nichts weiter tun. Details dazu finden Sie in un­
serem Blog-Beitrag: https://www.fernuni-hagen.de/zli/blog/vollautomatische-untertitelung-im-vi­
deoportal-der-fernuni.

Weitere Informationen:

•	� In diesem Artikel werden verschiedene Spracherkennungssysteme miteinander verglichen: Kuhn, 
K., Kersken, V., Reuter, B., Egger, N., & Zimmermann, G. (2024). Measuring the Accuracy of 
Automatic Speech Recognition Solutions. ACM Transactions on Accessible Computing, 16(4), 
25:1-25:23. https://doi.org/10.1145/363651

11.2	Be My AI

Die Smartphone-App „Be My Eyes“ bietet blinden Anwender*innen die Möglichkeit, sehende Un­
terstützung mittels Smartphone-Kamera zu erhalten. Diese Helfer*innenzentrierte Funktionalität 
wird durch „Be My AI“ ergänzt. Hiermit können Bilddateien, die auf dem Smartphone verfügbar 
sind, von einer künstlichen Intelligenz umfangreich beschrieben werden. Der Clou daran ist, dass 
der*die Blinde mit der KI mittels Chats kommunizieren und Fragen rund um das Bild und die Bild­
beschreibung stellen kann. Die Möglichkeiten der zugrundeliegenden KI reichen dabei von kontext­
bezogenen Nachfragen über Detailfragen bis hin zu bislang noch nicht thematisierten Bildbestand­
teilen.

Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit von „Be My AI“ ist, dass das Bild vorliegt; per Messenger, 
in den eigenen Fotos, in einem zugänglichen Cloud-Speicher oder Vergleichbares. Der Umgang mit 
Bildern innerhalb eines Textes ist nicht möglich, da hierzu ein einzelnes Bild ausgewählt werden 
muss. Dies ist ohne Restsehvermögen in der Regel nicht möglich.

Die App steht für iOS und Android zum Download zur Verfügung. „Be My AI“ befand sich für 
Android im Dezember 2023 noch in der Testphase.
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